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Regeste

Parteikosten | Vertragsrecht

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde hat ein Rechtsbegehren zu enthalten ( Art. 42 Abs. 1 BGG ). Da die
Beschwerde an das Bundesgericht ein reformatorisches Rechtsmittel ist ( Art. 107 Abs. 2
BGG ), darf sich die beschwerdeführende Partei grundsätzlich nicht darauf beschränken, die
Aufhebung des angefochtenen Entscheids zu beantragen, sondern muss einen Antrag in der
Sache stellen ( BGE 133 III 489 E. 3.1 S. 490). Rechtsbegehren, die auf einen Geldbetrag
lauten, müssen beziffert werden ( BGE 134 III 235 E. 2 S. 236 f. mit Hinweis). Unklare
Rechtsbegehren sind unter Berücksichtigung der Beschwerdebegründung nach dem
Vertrauensprinzip auszulegen ( BGE 136 V 131 E. 1.2 S. 136; 133 II 409 E. 1.4.2; 123 IV
125 E. 1; 105 II 149 E. 2a). Es genügt, wenn aus der Beschwerdebegründung klar
hervorgeht, in welchem Sinne der angefochtene Entscheid abgeändert werden soll ( BGE
134 III 235 E. 2 S. 236 f. mit Hinweis).

E. 1.1
Der Beschwerdeführer stellt in seinem Rechtsbegehren keinen bezifferten Antrag über die
Höhe der anbegehrten Parteientschädigung, sondern beantragt lediglich, die Entschädigung
sei "im Rahmen der eingereichten Honorarnote direkt festzulegen". Es kann vorliegend
offen bleiben, ob er dem Bundesgericht insoweit ein rechtsgenügendes Rechtsbegehren
unterbreitet (vgl. dazu die Urteile 4A_226/2014 vom 6. August 2014 E. 1.2, 4A_89/2014
vom 25. Februar 2014, 4A_12/2014 vom 6. März 2014 E. 2, 4A_410/2011 vom 11. Juli
2012 E. 1.2 und 4A_164/2011 vom 10. November 2011 E. 1.3.2; anders dagegen die Urteile
4A_375/2012 vom 20. November 2012 E. 1.2, nicht publ. in: BGE 139 III 24 und
4A_32/2013 vom 29. April 2013 E. 1.2; s. zum Ganzen das Urteil 4A_151/2014 vom 14.
Oktober 2014 E. 3.3).

E. 1.2
Zu einem rechtsgenügenden materiellen Antrag gehört jedenfalls, dass im Begehren
angegeben wird, zulasten von wem der beschwerdeführenden Partei welcher Geldbetrag
zugesprochen werden soll. Insoweit lässt sich dem vorliegend gestellten Rechtsbegehren
nichts entnehmen. Auch aus der Beschwerdebegründung wird nicht klar, zulasten von wem
eine Parteientschädigung in welcher Höhe ausgerichtet werden soll. So führt der
Beschwerdeführer auf der einen Seite u.a. aus, die Vertreterin der Beschwerdegegner 2
habe mit ihren falschen Behauptungen in ihrem Schreiben vom 15. Oktober 2014 die
Friedensrichterin verunsichert; sie habe damit die "Initialzündung" für die anschliessend
notwendig gewordene Rechtsverweigerungsbeschwerde gesetzt. Auf der anderen Seite habe



die Friedensrichterin unter Missachtung des rechtlichen Gehörs des Beschwerdeführers und
ohne eigene Abklärung der Rechtslage, die ihr ein Leichtes gewesen wäre, das
Schlichtungsverfahren zu Unrecht nicht an die Hand genommen. Man könne sich füglich
streiten, wer nun den entscheidenden Fehler begangen habe, die Parteivertreterin oder die
Friedensrichterin. Aus diesen Vorbringen kann nur geschlossen werden, dass der
Beschwerdeführer sowohl die Zusprechung einer Parteientschädigung zulasten der
Beschwerdegegner 2 als auch zulasten der Friedensrichterin (bzw. des Kantons
Basel-Landschaft) als gerechtfertigt erachtet, ohne dass sich indessen quantifizieren liesse,
in welchem Masse er wen für entschädigungspflichtig hält. Damit fehlt es an einem
rechtsgenügenden Beschwerdeantrag.

E. 2
Auf die Beschwerde ist demnach nicht einzutreten. Bei diesem Ausgang sind die
Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Dieser hat
überdies den Beschwerdegegnern 2 für das bundesgerichtliche Verfahren eine
Parteientschädigung zu entrichten ( Art. 68 Abs. 2 BGG ). Dem Beschwerdegegner 1 ist
keine Entschädigung zuzusprechen ( Art. 68 Abs. 3 BGG ).
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